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Gerhart Wielinger  
 

Überlegungen zum Thema Gestaltung der Verfassung im Hinblick 
auf  die Sicherung einer rechtsstaatlichen und sparsamen 

Bewältigung von Staatsaufgaben 

Worum geht es – Vorbemerkung zum Thema 

Die Diskussion um Befindlichkeit und Zukunft 
der österreichischen Staatlichkeit ist seit mehr 
als 20. Jahren von zwei Schwerpunkten geprägt: 
 
o Die Klage über ein Ausufern der vom Staat 

wahrgenommenen Aufgabenbereiche und die 
daraus resultierenden Kostenfolgen; 

 
o Die Kritik am Zustand des Verfassungsrechts, 

wegen seiner Komplexität und Unübersicht-
lichkeit. 

 
Im Folgenden sollen, ausgehend von dem in Form 
des Österreich-Konvents unternommenen jüngsten 
Versuch, durch Schaffung einer neuen Bundes-
verfassung einen entscheidenden Beitrag zur 
Behebung weithin beklagter Mängel der öster-
reichischen Staatlichkeit zu leisten, Überlegun-
gen zu einigen Fragen angestellt werden, die im 

Zusammenhang mit der gegenständlichen Pro-
blematik von zentraler Bedeutung sein dürften. 
 
Zunächst sei auf folgende Fragen eingegangen 
 
Worum ist es beim Österreich-Konvent gegangen? 
 
Was ist aus den Ergebnissen des Konvents über 
die Ursachen für sein Scheitern zu entnehmen? 

 
Danach seien Fragen nach der Funktion einer 
Verfassung im Allgemeinen und den intendier-
ten sowie den tatsächlichen Funktionen der öster-
reichischen Verfassung behandelt. Schließlich sei 
gefragt, ob und unter welchen Voraussetzungen 
es möglich ist, Kriterien dafür zu finden, zu 
entscheiden was Staatsaufgabe sein sollte und 
welche auf Staatsaufgaben bezogene Regelungen 
in der Verfassung sinnvoll sein könnten. 

I. Der Österreich Konvent – Auftrag und Ergebnis 

Erklärtes Ziel der Initiative zur Einberufung 
eines „Österreich-Konvents“ war es, Österreich 
binnen 18 Monaten eine neue, schlanke Verfas-
sung zu geben, durch welche eine Beschränkung 
der Staatstätigkeit auf „Kernbereiche“ und eine 
Reduzierung der für die Erfüllung von Staats-
aufgaben erforderlichen Mittel sein sollte1. Dekla-
riertes Vorbild für einen solchen Österreich-
konvent war der „Europa-Konvent“, der den 
Vorschlag einer Verfassung der Europäischen 
Union ausgearbeitet hat. 
 
Am 2. Mai 2003 wurde der Konvent durch ein 
Gründungskomitee eingerichtet. Dieses Komitee 
nannte als Aufgabe des Konvents „Vorschläge für 
eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform aus-
zuarbeiten, die auch Voraussetzungen für eine 
effizientere Verwaltung schaffen soll. Die künftige 
Verfassung soll eine zukunftsorientierte, kosten-
günstige, transparente und bürgernahe Erfüllung der 
Staatsaufgaben ermöglichen“.2 
 
Als Voraussetzung für die Erreichung dieser Ziele 
sollte eine Beratung über folgende Bereiche erfolgen: 
 
o Staatsaufgaben – (diese sollten umfassend 

analysiert werden); 
 
o die Kompetenzverteilung als Grundlage der 

Erarbeitung eines klaren, nach Aufgaben-
bereichen gegliederten Kompetenzkatalogs; 

o das Verhältnis zwischen Gesetzgebung und 
Vollziehung unter dem Gesichtspunkt des 
Legalitätsprinzips; 

 
o die Struktur der staatlichen Institutionen, ins-

besondere unter den Gesichtpunkten des effi-
zienten Mitteleinsatzes, der Bürgernähe sowie 
der Entwicklung des e-Governments; 

 
o die Grundzüge der Finanzverfassung, insbeson-

dere unter dem Gesichtspunkt der Zusammen-
führung von Einnahmen- und Ausgaben-
verantwortung und eines bedarfsgerechten 
Finanzausgleichs; 

 
o die Einrichtung einer effizienten Kontrolle auf 

Bundes- und Landesebene und die Gestaltung 
des Rechtsschutzes unter dem Gesichtspunkt 
rascher und bürgernaher Entscheidung. 

 
Dem Konvent wurde ausdrücklich die Aufgabe 
zugewiesen „Textvorschläge für einen straffen Ver-
fassungstext auszuarbeiten.“ Als Ziel des Konvents 
wurde die Schaffung eines neuen Verfassungs-
textes genannt, der in knapper, aber umfassen-
der Form sämtliche Verfassungsbestimmungen 
enthält. Ausdrücklich wurde festgehalten, dass 
diese neue Verfassung auf der Grundlage der 
„Baugesetze“ der österreichischen Bundesver-
fassung ausgearbeitet werden soll.  
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Für die Arbeit des Konvents wurde die Vorgabe 
gemacht, in einer Geschäftsordnung vorzu-
sehen, dass der Konvent einzelne Teile seiner 
Aufgabe in Ausschüssen erledigen kann und dass 
er zu bestimmten Themen seiner Beratungen 
Experten beiziehen oder bestimmte Aufträge an 
Experten erteilen kann. Weiters wurde vorge-
sehen, dass die Plenarberatungen des Konvents 
öffentlich sind und, dass im Konvent – ausge-
nommen in Verfahrensfragen und bei der 
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung – 
keine Mehrheitsabstimmungen durchgeführt 
werden sollen. 
 
Der Konvent hat seine Tätigkeit mit der 
Präsentation eines Berichtes am 28. Jänner 2005 
abgeschlossen. Zentrales Merkmal dieses 
Berichtes ist es gewesen, dass der Konvent die 
ihm gestellte Aufgabe, eine neue Verfassung 
auszuarbeiten, nicht hat erfüllen können. 
 
Der Bericht des Österreich-Konvents ist dem 
Nationalrat übermittelt worden, dieser hat einen 
besonderen Ausschuss zur Vorberatung des 
Berichts des Österreichkonvents gewählt. Dieser 
Ausschuss hat jene Themen herausgearbeitet, 
hinsichtlich derer eine Chance auf politische 
Einigung bestanden hat, aber auch jene, zu 
denen es sehr konträre Standpunkte gibt. 
 
Der dem Konvent erteilte Auftrag, einen Text 
für eine neue Bundesverfassung auszuarbeiten, 
wurde nicht weiter verfolgt. Vielmehr wurde im 
Bundeskanzleramt eine Expertengruppe einge-
richtet, die Vorschläge für Neuerungen in 
Teilbereichen des Verfassungsrechts ausarbeiten 
sollte. Auf Grundlage der Arbeiten dieser 

Expertengruppe wurden in der 23. Legislatur-
periode des Nationalrats Verfassungsänderungen 
beschlossen: Ein sogenanntes Demokratiepaket 
(Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre, Ein-
führung der Briefwahl)3 die Änderungen der 
Bestimmungen über das Haushaltsrecht des 
Bundes4 und ein erstes Bundesverfassungsrechts-
bereinigungsgesetz5.  
 
Von der Expertengruppe ist zudem jeweils ein 
Vorschlag zur Reform des Bundesstaates und 
zur weiteren Bereinigung des Verfassungsrechts 
vorgelegt worden.6 
 
Der Vorsitzende des Konvents, Dr. Fiedler, hat 
den Entwurf eines neuen Bundesverfassungs-
gesetzes vorgelegt7, der in weiten Teilen auf 
Überlegungen beruht, die im Zuge der Arbeiten 
des Konvents vorgebracht worden sind, der aber 
letztlich doch keine politische Akzeptanz 
gefunden hat. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Tätigkeit des Österreichkonvents nicht ohne jeg-
liches Ergebnis geblieben ist, dass die genannten 
Resultate aber weit hinter dem Ziel, das dem 
Konvent vom Gründungskomitee gesteckt 
worden ist, zurückgeblieben sind. 
 
In der Folge soll in einem ersten Schritt überlegt 
werden, welche Hindernisse einem Erfolg des 
dem Konvent zugrunde liegenden Vorhabens 
entgegengestanden sind. Dabei soll auf die 
Ergebnisse der Arbeiten des Plenums und der 
Ausschüsse, wie sie im Bericht des Konvents 
dargelegt sind, zurückgegriffen werden.  
 

II. Die Berichte des Plenums und der Ausschüsse des Konvents als Offen-
legung der Ursachen für das Scheitern des Vorhabens einer Verfassungsreform

1.) Unbeweglichkeit als Ausdruck von 
Machtinteressen 

 
In den Berichten der Ausschüsse und des 
Plenums des Konvents zeigt es sich, dass die 
Mitglieder des jeweiligen Gremiums in sehr 
vielen wesentlichen Punkten nur darüber einig 
gewesen sind, dass zwischen ihnen in inhalt-
lichen Fragen keine Übereinstimmung erzielt 
werden konnte. Dazu kommt, dass in nicht 
seltenen Fällen dann, wenn in einem Ausschuss 
Einigung auf eine bestimmte Position erzielt 
werden konnte, im Plenum ein anderer Stand-
punkt vertreten worden ist. Einigung konnte am 
ehesten über strukturell-organisatorische Themen 
erzielt werden. So z. B. über den Wunsch nach 
einer formellen Bereinigung des Bundesver-
fassungsrechts, aber auch über die Beibehaltung 
der mittelbaren Bundesverwaltung. (Letzteres ist 
insofern bemerkenswert als die Abschaffung 
dieser Form der Vollziehung von Bundes-
gesetzen in den Ländern in der jüngeren 

Vergangenheit zu den Kernpunkten jedes Vor-
habens zu einer Verfassungsreform gezählt hatte.) 
 
Für die Unmöglichkeit Einigung zu erzielen, hat 
es mehrere Ursachen gegeben. Zum Teil war die 
Ursache schlicht und einfach fehlende Bereitschaft 
der Beteiligten, eine bezogene Position aufzu-
geben. So wurde auch in diesem Fall sichtbar, 
dass institutionalisierte Strukturen politischer 
Macht in vielen Fällen eine nicht zu über-
windende „Vetomacht“ verkörpern. Das heißt, 
dass sie selbst nicht die Absicht mitunter sogar 
nicht die Fähigkeit haben, Vorstellungen über 
eine Veränderung von Bestehendem zu 
entwickeln, dass sie aber die Macht haben, 
Änderungen zu verhindern. Derartiges darf 
nicht Wunder nehmen. Aus welchen Gründen 
sollten die Inhaber von Machtpositionen aus 
denen Vorteile gezogen werden oder durch 
welche wenigstens Nachteile verhindert werden 
können, diese aufgeben? So wird aus den 
Berichten des Konvents und seiner Ausschüsse 
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erkennbar, dass das Gründungskomitee und 
damit von die in diesem vertretenen politischen 
Kräften bei Erklärung der Absicht, eine neue 
Bundesverfassung zu schaffen, die tatsächlichen 
politischen Wirkkräfte und Interessenslagen 
nicht ausreichend in Rechnung gestellt haben. 
 
 
2.)  Mangelnde Einigung darüber, wovon die 

Rede ist 
 
Aus den Materialien des Konvents wurde aber 
auch eine andere, scheinbar banale Ursache 
ersichtlich: Man konnte sich nicht darüber ver-
ständigen, wovon man redet. Dahinter standen 
zum Teil unterschiedliche weltanschauliche 
Positionen oder gegensätzliche Interessen der 
Teilnehmer an der jeweiligen Diskussion. Zum 
Teil war dies aber darauf zurückzuführen, dass 
es im Diskurs über Phänomene der Staatlichkeit 
und damit zusammenhängend, der Politik keine 
Gemeinsamkeit des Verständnisses von der Be-
deutung der verwendeten Begriffe gibt. Darauf 
sei im Folgenden näher eingegangen. 
 
Am Beispiel der „Verständigungsschwierig-
keiten“ der Mitglieder des Konvents ist – einmal 
mehr – die eminent politische Dimension des 
aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
stammenden Programmsatzes der Wiener Schule 
der Sprachphilosophie sichtbar geworden. Dieser 
war folgend formuliert: „Früher fragte die 
Philosophie nach dem Urgrund des Seienden, nach der 
Existenz Gottes, der Unsterblichkeit und Freiheit der 
Seele, nach dem Sinn der Welt und der Richtschnur 
des Handelns – wir fragen weiter gar nichts als: ‚Was 
meinst du eigentlich?’ Jedem, wer es auch sein mag und 
wovon er auch sprechen mag, stellen wir die Frage: 
‚Was ist der Sinn deiner Rede? ’ “ 8 Die Materialien 
des Konvents belegen eindrucksvoll, dass erste 
Voraussetzung für eine Auseinandersetzung 
über Verfassungsinhalte wäre, zwischen den 
Teilnehmern die Frage zu klären: Was meinst du 
eigentlich, wenn du ein bestimmtes Wort 
verwendest? 
 
Das Fehlen eines gemeinsamen Verständnisses 
darüber was gemeint ist, wenn über ein be-
stimmtes Thema geredet wird, ist beispielsweise 
in folgenden Zusammenhängen deutlich geworden:  
 
a.) Mangelnde Klarheit von Aufträgen als 

Folge einer Begriffsverwirrung 
 
In den Berichten der Ausschüsse des Konvents 
wird ein Problem angesprochen, das sich während 
der Arbeit des Konvents gezeigt hat, nämlich die 
in vielen Fällen bestehende Überschneidung der 
Aufgabenbereiche der Ausschüsse und mangeln-
de Klarheit über den Inhalt des jeweiligen 
Mandats. Dies ist besonders deutlich geworden, 
im Fall der Ausschüsse I (Staatsaufgaben und 
Staatsziele) und IV (Grundrechtskatalog), sowie 
der Ausschüsse III (Staatliche Institutionen), VI 

(Reform der Verwaltung), VII (Strukturen 
besonderer Verwaltungseinrichtungen). 
 
Die Ursache dafür ist nicht primär in einer 
ungenügenden Vorbereitung der Aufgaben-
zuweisung an die Ausschüsse, sondern in 
einigen Fällen darin zu suchen, dass die im 
Bezug auf Phänomene der Staatlichkeit ver-
wendete Terminologie – nicht nur in Österreich 
– durch eine „babylonischen Sprachverwirrung“ 
belastet ist: D.h. es werden in einer Diskussion 
von allen Teilnehmern bestimmte Worte ver-
wendet, die einen Begriff ausdrücken sollen, es 
gibt aber kein gemeinsames Verständnis über 
den Inhalt des jeweiligen Begriffs. Ja, manchmal 
haben nicht nur die Teilnehmer ein jeweils 
unterschiedliches Verständnis vom Begriffsinhalt, 
sondern einzelne Teilnehmer haben keine 
einigermaßen präzise Vorstellung darüber, was 
der Inhalt eines von ihnen verwendeten Begriffes 
sein soll. So vermittelt die Verwendung eines 
bestimmten Vokabels nur, dass der Sprecher 
damit eine positive oder negative Emotion 
verbindet, nicht aber, dass damit eine bestimmte 
inhaltliche Vorstellung verbunden ist. 
 
Dies hat sich besonders krass am Beispiel der 
Begriffe „Grundrechte“ und „Staatsziele“ gezeigt. 
Der Grund für diese Verwirrung dürfte folgender 
sein: Durch das Abgehen vom traditionellen 
„liberalen“ Verständnis des Begriffs Grund-
rechte, nach welchem es das Wesen dieses 
Begriffes gewesen ist, einer Person (physische 
oder juristische) einen durchsetzbaren Anspruch 
auf Unterlassung staatlicher Eingriffe zu 
vermitteln, ist der Begriff schwammig und 
letztlich nicht mehr fassbar geworden. Beinahe 
jede Debatte über das Thema Grundrechte zeigt 
– nicht nur in Österreich – das als „Grundrecht“ 
gern all das bezeichnet wird, was dem jeweiligen 
Postulator als für möglichst alle Menschen 
kulturell, politisch, sozial und wirtschaftlich 
wünschenswert und als vom Staat einzufordern 
erscheint. Daher können „Grundrechte“, die 
über das hinausgehen, was nach traditionellem, 
liberalen Verständnis als Inhalt dieses Begriffs 
angesehen wird, nicht vom Begriff der 
„Staatsziele“ als Umschreibung dessen, was die 
staatliche Politik anstreben und gewährleisten 
soll, unterschieden werden.9 (Zudem bleibt in 
vielen Fällen auch dann, wenn zwar geklärt 
werden kann, dass etwas, was als „Grundrecht“ 
bezeichnet wird, als eine Zielvorgabe für 
politisches Handeln verstanden werden soll, im 
Dunkeln, was der Inhalt dieser Zielsetzung sein 
soll.) So darf es nicht Wunder nehmen, dass die 
Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Aus-
schüsse I und IV nicht gelingen konnte. 
 
In anderen Fällen waren die Ursachen für 
Schwierigkeiten bei der Identifizierung der 
Aufgaben nicht so evident. Mangelnde Klarheit 
von Begriffen bzw. ein jeweils unterschiedliches 
Verständnis über den Inhalt von Begriffen 
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spielte aber eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Dies betraf schon das Mandat des Konvents als 
solches. Wie dargelegt, war eines der dem 
Konvent vorgegebenen Ziele die Schaffung 
verfassungsrechtlicher Grundlagen und Vorgaben 
für eine „effiziente Verwaltung“ und eine „bürger-
nahe“ Besorgung von Staatsaufgaben. Darüber 
was diese Vokabeln konkret bedeuten sollen, 
bestand aber keine Einigkeit. 
 
b.)  Das Fehlen eines gemeinsamen Ver-

ständnisses über die Funktion der 
Verfassung 

 
Aus dem Auftrag an den Konvent wird deutlich, 
dass die Mitglieder des Gründungskomitees – als 
Repräsentanten der wesentlichsten politischen 
Kräfte – mit der bestehenden Verfassung und 
der von ihr in der politischen Realität Öster-
reichs erfüllten Funktionen nicht zufrieden sind. 
Darüber bestand augenscheinlich Einigkeit. Es 
wurde aber nicht dargelegt, was als die tat-
sächliche Funktion der derzeitigen Verfassung 
gesehen und was daran als mangelhaft kritisiert 
wird. Aussagen zur tatsächlichen Funktion der 

österreichischen Verfassung finden sich auch nicht 
in den vom Konvent publizierten Materialien. 
Es wird an manchen Regelungen der Verfassung 
Kritik geübt; es werden auch Änderungsvor-
schläge formuliert. Die einschlägigen Aussagen 
beziehen sich aber jeweils auf bestimmte Bereiche. 
Zur Verfassung insgesamt wird zum Ausdruck 
gebracht, diese könne nicht bloß so etwas wie 
eine „Spielregel“ sein. Das heißt, die Verfassung 
sollte sich nicht darauf beschränken, eine Fest-
legung von Zuständigkeiten, Verfahrensregeln für 
den politischen Prozess und Regeln für die 
Gewährleistung der Wirksamkeit der Verfassung, 
insbesondere der in der Verfassung festgelegten 
Begrenzungen von Zuständigkeiten und damit 
von Machtchancen zu sein. Welche Funktion die 
Verfassung aber über die einer „Spielregel“ 
hinaus erfüllen sollte, wurde nicht gesagt. 
 
Im Folgenden sei versucht, im Sinne einer Auf-
bereitung von Grundlagen für rechtspolitische 
Überlegungen zur Funktion einer österreichi-
schen Verfassung die von der Bundesverfassung 
tatsächlich erfüllten Funktionen zu skizzieren. 

III. Die tatsächlichen Funktionen der österreichischen Bundesverfassung 

Analysiert man das heutige österreichische Ver-
fassungsrecht so erkennt man rasch, dass es aus 
Teilen besteht, denen zwar der formale Charakter 
des Verfassungsrechts gemeinsam ist, die aber 
keine gemeinsame Funktion haben. Dies ist ein 
Ergebnis der jüngeren Verfassungsentwicklung 
als Folge eines Abgehens von dem der Bundes-
verfassung ursprünglich zu Grunde gelegenen 
Verständnis von der Funktion einer Verfassung. 
Diese Entwicklung sei im Folgenden skizziert  
 
 
1.) Die der Bundesverfassung ursprünglich 

zugedachte Funktion 
 
Das Verfassungsrecht der ersten Republik war 
gekennzeichnet durch große Nüchternheit und 
Technizität, das Fehlen jeglicher Solenniät und – 
abgesehen von der Charakterisierung der 
Republik als demokratisch – ideologisch-politi-
scher Aussagen. Die Ursache dafür lag einerseits 
darin, dass die Bundesverfassung von 1920, aber 
auch die Novellen von 1925 und 1929 jeweils 
Ergebnis eines mühsam ausgehandelten Kom-
promisses zwischen einander in zunehmendem 
Maße feindlich gegenüber stehenden politischen 
Kräften gewesen sind. Dass Kompromisse 
erzielt werden konnten, war in hohem Masse 
durch den Druck äußerer Rahmenbedingungen, 
auf deren Gestaltung Österreich kaum Einfluss 
hatte, bewirkt worden. Andererseits war das 
geschilderte Merkmal des Verfassungsrechts 
Ausdruck der trotz aller Gegensätze zwischen 
den politischen Lagern bestehenden Bereit-
schaft, das tradierte Verständnis von der  
 

Funktion einer Verfassung wenigstens zu akzep-
tieren. So beschränkte sich das Verfassungsrecht 
darauf, zu normieren, welche Organe welche 
Zuständigkeit haben sollten, welche inhaltlichen 
Schranken der Ausübung dieser Zuständigkeit 
gezogen sind, wie diese Schrankenziehung 
geltend gemacht und schließlich, wie die Organe 
für ihr Tun zur Verantwortung gezogen werden 
können. Die Verfassung war als „Rechts-
erzeugungsregel“ konzipiert, hatte aber 
selbstverständlich zentrale Bedeutung für die 
Sphäre der Politik, denn – unter dem Blick-
winkel des Politischen gesehen – waren diese 
Regeln solche über die Zuweisung und Begren-
zung von Machtchancen. 
 
Grundlage für die Erzielung von Kompromissen 
war in einigen Fällen die gemeinsame Erfahrung 
der politischen Lager mit dem Verfassungsrecht 
der Monarchie: So wurde im Fall der Grund-
rechte auf das „Staatsgrundgesetz über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger“ aus der 
Dezemberverfassung von 1867 zurückgegriffen, 
weil dieses allen politischen Lagern als das im 
Vergleich mit den Grundrechtskonzepten der 
jeweiligen Gegner geringere Übel erschien. 
Zudem gab es zwischen den politischen Lagern 
insofern eine Gemeinsamkeit, als sie die Ein-
schätzung teilten, einige politische Konflikte in 
der Zeit der Monarchie hätten ihre Ursache 
darin gehabt, dass es im Verfassungsrecht keine 
Instrumente zu ihrer rechtlichen Bewältigung 
gegeben hat. In diesem Sinne war es zum Bei-
spiel nicht schwer, Einigung über die Einrich-
tung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zu erzielen. 
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Grundlage für die Ermöglichung einer Einigung 
war – wie gesagt – aber auch, dass den 
Vertretern aller politischen Lager jenes Ver-
ständnis von der Funktion einer Verfassung 
geläufig gewesen und als akzeptabel erschienen 
ist, das den österreichischen Staatsgrundgesetzen 
von 1867 zu Grunde gelegen war. Auch diese 
Gesetze sind ja, politisch gesehen, Ausdruck 
eines Kompromisses gewesen und sollten die 
Funktion haben, durch Regeln über Zuweisung 
und Begrenzung von Zuständigkeiten, Verfahren 
bei der Ausübung von Ermächtigungen und die 
Verantwortlichkeit für die Wahrnehmung von 
Zuständigkeiten, politische Machtchancen zuzu-
weisen und gleichzeitig zu begrenzen. Nach diesem 
Verfassungsverständnis wird die Verfassung als 
ein „technisches“ Instrument angesehen, welches 
die Umsetzung der Ergebnisse des politischen 
Prozesses in Akte unterschiedlicher Formen 
ermöglichen soll. Durch die Verfassung sollen 
zwar Schranken errichtet werden, um Exzessen 
vorzubeugen, im Übrigen soll der politische 
Prozess durch die Verfassung inhaltlich aber 
nicht determiniert werden. Es ist selbstverständ-
lich, dass in einem solchen Verfassungsverständnis 
der Gedanke der rechtlichen Durchsetzbarkeit 
des in der Verfassung Normierten eine wesent-
liche Rolle spielt. 
 
Nicht übersehen werden darf, dass die Verfas-
sung der Vereinigten Staaten von 1787 Ausdruck 
eines solchen Verständnisses von der Funktion 
einer Verfassung ist. 
 
 
2.) Die„traditionelle“ Funktion des Verfas-

sungsrechts im Rahmen der politischen 
Kultur der zweiten Republik:  

 
In der zweiten Republik hatten die politischen 
Kräfte durch lange Zeit das selbe Verständnis 
über die Funktion der Verfassung wie in der 
ersten Republik. Der im Verhältnis zur ersten 
Republik fundamentale Wandel der politischen 
Kultur hat diesbezüglich keine Änderung 
bewirkt. Die Besonderheiten der politischen 
Geschichte und Tradition der Republik Öster-
reich haben unter den Rahmenbedingungen der 
politischen Verhältnisse der zweiten Republik 
dazu geführt, dass in der Praxis die Funktion der 
Verfassung als Regel über die Zuweisung von 
Machtchancen an politische Akteure intensiv und 
in spezifischer Weise genutzt wurde und wird. 
 
Die Bundesverfassung erfüllt auch in der 
zweiten Republik – jedenfalls auch – die ihr 
ursprünglich zugedachte Funktion. Der funda-
mentale Unterschied zwischen der politischen 
Kultur der ersten und jener der zweiten 
Republik hatte aber Auswirkungen darauf, was 
in der politischen Realität, die jeweilige konkrete 
Funktion von Regelungen in Verfassungsform 
ist. In diesem Zusammenhang ist auf zwei 
Spezifika hinzuweisen: 

a.)  Das Verfassungsrecht als Instrument 
zur Garantie und zur Abgrenzung von 
Einflussbereichen politischer Kräfte  

 
In der politischen Kultur der zweiten Republik 
sind die großen Parteien daran gewöhnt, jeweils 
über beträchtliche Einflusssphären zu verfügen 
und von dem Wunsch beseelt, diese möglichst 
abzusichern. Sie erwarten aber auch wechsel-
seitig, dass Machtchancen zum Schaden des 
jeweils anderen genutzt werden. So bedienen sie 
sich im wechselseitigen Einverständnis der 
Verfassung, um die Grenzen der jeweiligen 
Einflussbereiche festzulegen und damit so etwas 
wie politische „claims“ abzustecken. Daher hat 
die Bundesverfassung in der politischen 
Wirklichkeit Österreichs in nicht wenigen Fällen 
tatsächlich eine Funktion, die jener eines 
Koalitionsabeinkommens gleichkommt. Das 
Wesen derartiger Übereinkommen ist es ja 
festzulegen, dass bestimmte Angelegenheiten 
jeweils einem der Partner als „Hausmacht“ 
zugewiesen, andere aber nur gemeinsam ent-
schieden werden sollen. Die Verfassung wird in 
diesem Sinne instrumentalisiert. Dies kann 
seinen Ausdruck finden in Regelungen über 
Zuständigkeiten oder spezifische Beschluss-
erfordernisse aber auch in Änderungen bisher 
bestehender, als politisch beengend empfun-
dener Regelungen und zwar typischerweise in 
folgenden Formen: 
 
o Die Verteilung von Zuständigkeiten zur 

Gesetzgebung und Vollziehung zwischen dem 
Bund und den Ländern, ist, politisch gesehen, 
eine Verteilung von Gestaltungsmöglichkeiten 
zwischen den jeweils die Gebietskörper-
schaften dominierenden politischen Kräften. 
(Dies ist schon in der ersten Republik in der 
heftigen Auseinandersetzung über Kompetenz-
zuweisungen sichtbar geworden.) Dabei kann 
es auch eine Rolle spielen, dass eine Partei ihre 
Chance auf Machterhalt in einem Land oder in 
einigen Ländern als stabiler einschätzt als ihre 
Chance auf Machterhalt oder Machtgewinn im 
Bund. Es kann auch sein, dass eine mächtige 
Landesorganisation einer Partei es durchsetzt, 
dass ihre Interessen und Vorstellungen über 
Kompetenzzuweisungen, maßgeblich für die 
in der Frage einer Kompetenzzuweisung von 
der jeweiligen Bundespartei eingenommen 
Position wird. Derartige Überlegungen stehen 
z.B. hinter der seltsam anmutenden, komple-
xen Regelung über die Verteilung der 
Zuständigkeit auf dem Gebiet des 
Vergabewesens (Art 14 b B-VG). 

 
o Die Verfassungsform wird gewählt um festzu-

schreiben, dass in einer umstrittenen und von 
beiden Parteien jeweils als sehr wesentlich 
qualifizierten Angelegenheit, der Inhalt eines 
mühsam erzielten Kompromisses nur 
gemeinsam verändert werden kann. Dies 
geschieht durch detaillierte Regelungen des 
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Gegenstandsbereiches auf den sich der 
Kompromiss bezieht und die Festlegung 
besonderer Erfordernisse, nämlich Zwei-
drittelmehrheit, für Gesetzesbeschlüsse auf 
diesem Gebiet. Als Beispiel können die 
Regelungen des Art 14 Abs 10 B-VG über 
Regelungen, die das Schulwesen betreffen, 
sowohl in seiner ursprünglichen als auch in 
seiner geltenden Fassung, genannt werden. 

 
o Eine Regelung in Verfassungsform wird 

geändert, um Machtchancen jeder an der 
Regierung beteiligten Partei zu vergrößern, 
indem ein Hindernis für die Ausübung von 
Macht beseitigt wird. Das augenfälligste Bei-
spiel hiefür ist die Einfügung der Abs 5 und 6 
in den Art 21 B-VG gewesen. Dadurch wurde 
die Möglichkeit geschaffen, die Betrauung 
eines Beamten mit einer Leitungsfunktion 
zeitlich zu begrenzen und keinen Anspruch 
auf Betrauung mit einer gleichwertigen Funk-
tion vorzusehen. So können unschwer Beamte 
gegenüber politisch motivierten Zumutungen 
gefügig gemacht werden.  

 
b.) Das Verfassungsrecht als Instrument 

zur Begrenzung der Entscheidungs-
befugnis des Verfassungsgerichtshofs  
 

In der politischen Realität Österreichs zählt zu 
den Akteuren, deren Handlungsmöglichkeiten 
durch die Schaffung von Regelungen in Ver-
fassungsform begrenzt werden sollen, auch der 
Verfassungsgerichtshof. Die Verfassungsform 
wird in diesen Fällen nicht gewählt, um das 
Ergebnis einer politischen Einigung über einen 
bestimmten Gegenstand gegenüber einem politi-
schen Mitbewerber durch eine Begrenzung der 
Gestaltungsmöglichkeit der einfachen Parlaments-
mehrheit festzuschreiben. Diese Form wird 
gewählt, um ein auf eine Begrenzung der 
Entscheidungsmöglichkeiten des Verfassungs-
gerichtshofs abzielendes politisches Paktum von 
Parteien, die gemeinsam die für eine Ver-
fassungsänderung erforderliche Mehrheit im 
Parlament repräsentieren, wirksam werden zu 
lassen und um ihm gegenüber dem VfGH 
Bestandskraft zu verleihen.  
 
Die Instrumentalisierung der Verfassungsform 
im beschriebenen Sinn ist zum Teil Ausdruck 
des Willens gewesen, den Primat der Politik 
gegenüber der Verfassungsgerichtsbarkeit zu 
unterstreichen. So etwa im Fall der als Reaktion 
auf ein Erkenntnis des VfGH erfolgten Fest-
schreibung unterschiedlicher Altersgrenzen für 
männliche und weibliche Versicherte in der 
Pensionsversicherung durch Verfassungsgesetz.10 
In manchen Fällen ist der Einsatz der Ver-
fassungsform aber Reaktion auf oder Vorkeh-
rung gegenüber einer Judikatur des VfGH, 
deren Sinnhaftigkeit nicht nur von politischen 
Kräften in Frage gestellt worden ist, gewesen. 
Dies gilt z.B. für die zahlreichen 

Verfassungsbestimmungen, die bis in die 70er 
Jahre angesichts einer weithin unverständlich 
und unvorhersehbar gewordenen Judikatur zum 
Legalitätsprinzip geschaffen worden sind. Heute 
ist die Judikatur zum Gleichheitssatz immer 
wieder Anlass zu einer Verfassungsbestimmung  
 
 
3.) Die Erweiterung der vom Verfassungsrecht 

erwarteten (und diesem zugemuteten) 
Funktionen 

 
a.)  Die Beeinflussung durch das in 

Deutschland vorherrschende Verfassungs-
verständnis 

 
Seit den Siebzigerjahren werden in Österreich 
von der Verfassung nicht mehr nur die 
beschriebenen, traditionellen Funktionen erwar-
tet: Die Verfassungspolitik Österreichs ist unter 
den Einfluss des in Deutschland vorherrschen-
den „politischen“ Verfassungsverständnisses 
gelangt und dies hatte spezifische Konse-
quenzen: 
 
Nach diesem Verfassungsverständnis wird die 
Funktion der Verfassung nicht nur in dem oben 
beschriebenen Sinn gesehen, sondern folgend: 
Die Verfassung wird nicht bloß als Deter-
minante von Handlungen der Staatsorgane 
verstanden, sondern als Auftrag an das ganze 
Volk, sie soll nicht bloß Schranke gegen uner-
wünschte Ergebnisse des politischen Prozesses 
sondern positive inhaltliche Determinante des 
gesamten politischen Prozesses sein. Dieses 
Verfassungsverständnis wurde prägnant wie 
folgt formuliert: „Eine Verfassung muss vor 
allem als Programm und Plan gesehen werden, 
gemäß denen eine Nation ihre Gesamtexistenz 
zu verwirklichen und Gesamtleistungen hervor-
zubringen sich entschlossen hat“.11 
 
Dass in Deutschland ein derartiges Verfassungs-
verständnis entwickelt und akzeptiert worden 
ist, kann aus der Geschichte erklärt werden. 
Nach dem zweiten Weltkrieg ist die Ansicht 
vertreten worden, eine „positivistische“ 
Verfassungsrechtslehre in der Zeit der Weimarer 
Republik sei mitschuldig an der Katastrophe 
dieses Staates gewesen. Es wurde die Ansicht 
vertreten, die Rechtsordnung habe als Folge der 
Beeinflussung durch eine „positivistische“ 
Rechtswissenschaft zuwenig Absicherungen der 
Demokratie enthalten, insbesondere habe es die 
Verfassung unterlassen, die politischen Kräfte 
auf Grundwerte des Staates und der Gesellschaft 
zu verpflichten. So wurde der Verfassungs-
dogmatik der Vorwurf gemacht, sie habe, weil 
sie in der Verfassung nur eine prozedurale Regel 
sehen wollte, zur Wehrlosmachung des demo-
kratischen Staates beigetragen. 
 
Für die Akzeptanz eines politischen Verfassungs-
verständnisses in der Bundesrepublik Deutsch-
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land war nicht die Textierung des Grundgesetzes 
entscheidend. Dieses enthält zwar Bestimmun-
gen, die sich unschwer als politische Programm-
sätze deuten lassen (so etwa die Präambel, 
Artikel 1, 20 Abs. 1 und 4), ist aber überwiegend 
im Sinne einer „obersten Rechtserzeugungs-
regel“ textiert. Von entscheidender Bedeutung 
für den Durchbruch des spezifisch politischen 
Verfassungsverständnisses ist es gewesen, dass 
die zur Anwendung der Verfassung zuständigen 
Organe – voran das Bundesverfassungsgericht – 
in ihrer Praxis von einem derartigen Ver-
fassungsverständnis bestimmt worden ist und 
bestimmt werden.  
 
In diesem Zusammenhang darf freilich 
Folgendes nicht übersehen werden: Die in 
Deutschland verbreitete Neigung, dem Grund-
gesetz gleichsam den Charakter einer heiligen 
Schrift beizumessen, dürfte nicht nur Reaktion 
auf die Erfahrung mit schrecklichen Irrwegen 
sein. Darin dürfte eine für Deutschland 
spezifische Tradition wirksam werden: Der 
Wunsch nach Heilsgewissheit. Ursprünglich als 
Suche nach Seelenheil im christlichen Sinn 
verstanden, hat sich dieses Streben im 19. 
Jahrhundert ins Diesseits gewendet und ist zum 
Wunsch geworden, eine Autorität zu finden, die 
den Weg zum allgemeinen Glück auf Erden 
weist. So dürfte hinsichtlich des Verfassungs-
verständnisses der „deutsche Sonderweg“ zu 
erklären sein, der dahin geführt hat, im 
Grundgesetz eine Handlungsanleitung gleichsam 
metaphysischer Qualität und im Verfassungs-
gericht die legitime Autorität zur Auslegung 
dieser heiligen Schrift zu sehen.12  
 
In der Praxis hat das spezifische Verfassungs-
verständnis in Deutschland zweierlei bewirkt: 
Die Verfassung hat zum einen die Funktion 
bekommen, als Legitimationsgrundlage für 
politische Programme – im Alltag wie in 
Regierungserklärungen – herangezogen zu 
werden, verbunden mit dem Anspruch, das 
jeweils Postulierte oder Verheißene gegen Kritik 
zu immunisieren. Zum anderen erfüllt die 
Verfassung auf Grund des beschriebenen 
Verständnisses von ihrer Funktion eine 
„klassische“ Funktion als Zuweisung von 
Machtchancen: Sie dient als Legitimation für 
den Anspruch des Bundesverfassungsgerichts 
auf schier unbegrenzte Zuständigkeiten. (Auf 
Grund im Vergleich zum österreichischen 
Nationalrat typischerweise anderer Mehrheits-
verhältnisse im deutschen Bundestag aber auch 
auf Grund einer anderen politischen Kultur wird 
– zum Unterschied von Österreich - in 
Deutschland das formelle Verfassungsrecht 
nicht zur „Eingrenzung“ des Verfassungs-
gerichts instrumentalisiert.) 
 

b.) Die Auswirkungen auf Österreich: Die 
Verfassung als Erbauungsliteratur und 
Nobilitierungsdiplom 

 
In Österreich ist das skizzierte „politische“ Ver-
fassungsverständnis zwar nicht uneingeschränkt 
wirksam geworden. Die Verfassung wird nach 
wie vor nicht als „politisches Über-Ich“ und 
nicht schlechthin als Programm, dessen Ver-
wirklichung den politischen Kräften aufgegeben 
wäre, verstanden. Der Verfassungsgerichtshof 
nutzt das österreichische Verfassungsrecht nicht 
in ähnlicher Weise wie das Bundesverfassungs-
gericht das Grundgesetz – dies auch als Folge 
der oben geschilderten Praxis einer spezifischen 
Verfassungsgesetzgebung. Der VfGH sieht sich 
aber in höherem Maße als ehedem zu einer 
wertenden Korrektur der Ergebnisse des 
politischen Prozesses berufen und benutzt dazu 
insbesondere den Gleichheitssatz des Art 7 B-
VG. Dabei bezieht er mitunter Positionen, die 
ihm den Vorwurf eintragen, in höherem Maße 
Politik zu machen als ihm zusteht.13 
 
Das Vordringen dieses Verfassungsverständ-
nisses zeigt sich vor allem in folgender Weise: In 
Texten, die formell Teile der Bundesverfassung 
sind, finden sich seit den 70er Jahren „Bekennt-
nisse“. Das erste dieser Bekenntnisse war jenes 
zur umfassenden Landesverteidigung im Art. 9a 
B-VG. Gerade dieses „Bekenntnis“ macht aber 
die Problematik derartiger Texte im Ver-
fassungsrang deutlich, denn es drängt die Frage 
auf, was soll ihre Funktion sein und wem 
gegenüber soll ein derartiges „Bekenntnis“ 
welche Wirkung haben? Österreichs Landes-
verteidigung ist seit dem Abdruck des Art. 9a. 
Abs. 1 B-VG im Bundesgesetzblatt und der 
Versendung des betreffenden Stückes dieses 
Gesetzblatts, also seit dem formellen Inkraft-
treten dieser Bestimmung, um nichts effektiver 
geworden als ehedem. Sie ist nach wie vor 
Gegenstand heftiger innenpolitischer Ausein-
andersetzungen und populistischer Polemik. Die 
Klage über ungerechtfertigt hohe Aufwendungen, 
die durch militärische Beschaffungsmaßnahmen 
angeblich verursacht werden, ist ein beliebtes 
Mittel der politischen Auseinandersetzung. 
Welche Wirkung hat also eine Verfassungs-
bestimmung wie die genannte? 
 
Dass die tatsächliche Situation im Zusammen-
hang mit dem jeweiligen Gegenstand anderer 
„Bekenntnisse“ wie etwa jenem zur Gleich-
stellung von behinderten und nichtbehinderten 
Menschen eine andere ist als jene im Fall des 
Bekenntnisses zur Landesverteidigung, liegt 
daran, dass das Thema nicht umstritten ist. Dies 
kann aber nicht darauf zurückgeführt werden, 
dass in diesem Fall das „Bekenntnis“ in der 
Verfassung irgend etwas bewirkt hätte. 
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Ähnliches gilt für das „Bekenntnis“ zum um-
fassenden Umweltschutz und jenes zur „tatsäch-
lichen Gleichstellung von Mann und Frau.“ Beim 
letztgenannten Beispiel kann als Funktion der 
Verfassung die partielle Außerkraftsetzung des 
Gleichheitsgebotes gesehen werden. Was aber 
im Übrigen die Funktion dieses Bekenntnisses – 
und der übrigen einschlägigen Texte im 
Verfassungsrecht - sein sollte, bleibt dunkel.  
 
Dass es zur Bewirkung von Ergebnissen der 
Politik derartiger Verfassungsinhalte keineswegs 
bedarf, zeigt die österreichische Sozialgesetz-
gebung: Es darf nicht übersehen werden, dass 
die Schaffung eines ansehnlichen Systems der 
sozialen Sicherheit in Österreich ohne jedes 
„Bekenntnis“ hiezu, ohne jeden „Verfassungs-
auftrag“ und ohne einschlägige „Staatsziel-
bestimmung“ erfolgt ist. Und dass eine Aussage 
darüber, dass der jeweilige Staat eine bestimmte 
Qualität beansprucht, keinerlei Effekt haben 
muss, ist durch den Weg der ersten Republik 
deutlich geworden. Österreich hat sich bekannt-
lich in seiner Bundesverfassung als „demokrati-
sche Republik“ bezeichnet. Wie schon von den 
ersten Kommentatoren dieser Verfassung fest-
gestellt worden ist: einen normativen Sinn haben 
derartige Selbstbezeichnungen nicht14. Und da 
sich in der ersten Republik die bestimmenden 
politischen Kräfte zwar darauf verständigen 
konnten, was sie mit „Republik“ meinen, nicht 
aber darüber was „demokratisch“ bedeuten soll, 
haben sie diesen Staat, trotz der erzielten Eini-
gung, ihn in der Verfassung als „demokratisch“ 
zu bezeichnen, in den Abgrund geführt 
 
So ergibt eine nüchterne Analyse der erwähnten 
Bekenntnisse: Die einzige rational zu erken-
nende Funktion derartiger Texte, die formal Teil 
des Verfassungsrechtes sind, ist die Befriedigung 
von Bedürfnissen nach Erbauung und 
Schaffung einer Gelegenheit zur Demonstration 
moralischer Selbstgerechtigkeit.  
 
Was hier für die österreichische Verfassung 
aufgezeigt wird, findet sich freilich nicht nur in 
dieser. Vielmehr enthalten Texte einiger Staaten 
Passagen, die aus schönen der seelischen 
Erhebung dienenden Worten bestehen. Was 
sonst sollte etwa der Sinn jener Passage in Art. 1 
der Verfassung der italienischen Republik von 
1947 sein, welcher lautet: „Italien ist eine demo-
kratische auf die Arbeit gegründete Republik“. 
(L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro) Gleiches gilt für die Aussage in Art. 2 der 
Verfassung der V. französischen Republik von 
1958, in der es heißt, „das Prinzip der Republik 
sei „Regierung des Volkes, durch das Volk und 
für das Volk.“ (Son principe est: gouvernement du 
peuple, par le peuple et pour le peuple)15.   
 
Damit soll nicht gesagt sein, dass nur Ver-
fassungsinhalte, die eine relativ exakte normative 
Anordnung ausdrücken, eine Funktion haben, 

die mehr ist als die Vermittlung von Empfin-
dungen. Anders verhält es sich nämlich mit Aus-
sagen einer Verfassung darüber, aus welchen 
Motiven diese geschaffen worden ist. (Solches 
findet sich schon in der Verfassung der 
Vereinigten Staaten von 1787 (in Order to form a 
more perfect Union, establish Justice, insure domestic 
Tranquillity) und in jüngster Zeit in der Ver-
fassung der Schweizer Eidgenossenschaft von 
1999.) Derartige Passagen sind nicht Poesie, 
denn sie können als Aussage über den „Sinn des 
Gesetzes“  verstanden werden.  
 
Die österreichische Verfassung hat zudem seit 
den 80er Jahren noch die Funktion bekommen, 
dem Prestigebedürfnis von juristischen Personen, 
die nicht durch sie eingerichtet sind, genüge zu 
tun: So wurde 1988 (BGBl Nr. 685)  im Art 115 
Abs 3 B-VG dem österreichischen Gemeinde-
bund und dem österreichischen Städtebund in 
der Verfassung bescheinigt, dass sie zur Erfül-
lung ihrer statutenmäßigen Aufgaben, nämlich 
zur Vertretung der Interessen der Gemeinden, 
berufen sind. (Anders verhält es sich mit der 
Regelung im Art 23d B-VG, durch welche 
diesen Vereinen Funktion übertragen worden 
ist, für die Gemeinden Stellungnahmen zu 
Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union 
abzugeben. Eine solche Regelung hat eine 
konkrete Funktion.) Im Jahr 2008 wurde im 
Bundesgesetzblatt I Nr. 2 als Art. 120a Abs 2 B-
VG den Sozialpartnern die Anerkennung der 
Republik für ihre Rolle ausgesprochen. 
 
 
4.) Resümee 
 
Ein Vergleich mit anderen Verfassungen zeigt, 
dass die österreichische in besonders hohem 
Maße Texte enthält, deren rechtliche Funktion 
ausschließlich darin besteht festzulegen, dass für 
jegliche Änderung des jeweiligen Wortlauts, die 
Abwicklung des für Verfassungsänderungen 
Verfahrens erforderlich ist. Eine darüber hinaus 
gehende rechtliche oder politische Funktion, 
(sieht man Erbauung der Seele nicht als solche 
an,) solcher Texte ist nicht erkennbar. Daher –
und dies wird durch die Erfahrung des 
Scheiterns des Konvents bestätigt – wäre Vor-
aussetzung für ein Erfolg versprechendes 
Vorhaben einer Verfassungsreform, die nicht 
bloß legistische Bereinigung und Reduzierung 
der Menge der Texte mit formaler Verfassungs-
qualität sein soll, ein rationaler Diskurs und eine 
Einigung darüber, was die Funktion einer 
Verfassung sein soll. Dabei könnte es hilfreich 
sein, zunächst die Frage zu stellen, weshalb es 
dazu kommen konnte, dass sich die Gestalt der 
österreichischen Verfassung in so hohem Maße 
von jener der Verfassungen von Staaten des-
selben politischen Kulturkreises unterscheidet. 
(Dabei dürfte es sich rasch zeigen, dass der 
Grund dafür nur zu einem verschwindenden 
Teil das Fehlen eines „Inkorporationsgebotes“, 
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also der Möglichkeit, Verfassungsrecht außer-
halb der „Verfassungsurkunde“ zu schaffen, ist.) 
Weiters sollte geprüft werden, weshalb es 
erforderlich sein sollte, in der spezifischen 

Verfassungsform anderes festzulegen als das, 
was zur Zuweisung und Begrenzung jener 
Machtchancen, deren Wahrnehmung rechts-
förmlich erfolgen soll, erforderlich ist. 

IV. Verfassung und Staatsaufgaben 

1. Was sind und was sind nicht Staats-
aufgaben? 

 
a.) Die Diskussion im Konvent 
 
In den im Konvent geführten Diskussionen hat 
das Thema „Staatsaufgaben“ zentrale Bedeutung 
gehabt und dies nicht nur im Ausschuss I, dem 
dies ausdrücklich als Aufgabe zugewiesen war. 
 
Im Bericht des Konvents findet sich die 
Aussage, die Mitglieder des Ausschusses I haben 
überwiegend die Auffassung vertreten, eine 
Unterscheidung zwischen Staatsaufgaben und 
Staatszielen sei entbehrlich, „da Staatsaufgaben als 
verdichtet formulierte Staatsziele – auch unter dem 
Aspekt der wechselseitigen Bedingtheit – zu verstehen 
und daher mit Politik gleichzusetzen sind“.16 Daran 
ist bemerkenswert, dass augenscheinlich  von 
den Ausschussmitgliedern weitgehend überein-
stimmend die Ansicht vertreten worden ist, es 
sei Sache der Politik, darüber zu entscheiden, 
welche Aufgaben der Staat wahrnehmen soll. 
(Bemerkenswerterweise hat es im Präsidium 
hinsichtlich der angesprochenen Unterscheidung 
geteilte Auffassungen gegeben.) Hinsichtlich der 
Frage, ob es so etwas wie von anderen Staats-
aufgaben zu unterscheidende „Kernaufgaben“ 
des Staates, d.h. Aufgabe, die jedenfalls von 
Organen, die formell Staatsorgane sind, 
wahrgenommen werden müssen, gibt, wurde im 
Ausschuss überwiegend die Ansicht vertreten, 
eine solche Unterscheidung sei nicht möglich. 
Im Sinne der wiedergegebenen Aussage, dass die 
Festlegung dessen, was Staatsaufgabe sein soll, 
Sache der Politik sei, wurde nicht weiter über 
eine inhaltliche Bestimmung solcher Aufgaben 
diskutiert. Wohl aber wurde von Ausschuss-
mitgliedern die Verankerung jeweils eine 
Verankerung bestimmter „Staatsziele“ – und 
damit von Staatsaufgaben – in der Verfassung 
gefordert. Einigung wurde nicht erzielt. Mehr-
heitlich wurde zwar die Auffassung vertreten, 
eine verfassungsrechtliche Festlegung von 
Staatsaufgaben und Staatszielen sollte nicht 
bloße Deklaration sein, sondern einen norma-
tiven Gehalt haben. Darüber, was die normative 
Wirkung aber sein sollte, gingen die Meinungen 
weit auseinander. Im Präsidium konnte zur 
Frage eines Staatszielkataloges in der Bundes-
verfassung kein Konsens erzielt werden. 
 
Auch in diesem Zusammenhang wurde deutlich, 
dass ein Mangel an Klarheit darüber, was die 
Funktion der Verfassung sein soll, Hindernis für 
eine Verständigung gewesen ist. 

Wenn auch keine Übereinstimmung darüber, 
was als Staatsziel in der Verfassung „verankert“ 
werden sollte, erreicht werden konnte, so ver-
ständigten sich die Ausschussmitglieder doch 
über die Form der Besorgung von Staats-
aufgaben. Dazu heißt es im Bericht: „dass die 
Festlegung einer Staatsaufgabe nicht eo ipso bedeutet, 
dass diese Aufgabe unmittelbar von staatlichen Organen 
besorgt werden muss. Der Staat kann seine Verant-
wortung auch dadurch erfüllen, dass er sicherstellt, dass 
diese Aufgabe überhaupt – z.B. auch von Privaten oder 
von einer außerhalb der Staatsorganisation bestehenden 
Einrichtung – besorgt wird“.17 
 
Diese Aussage ist insofern sehr bemerkenswert, 
als damit der in Österreich weit verbreiteten 
Ansicht eine Absage erteilt wird, etwas werde 
nur dann als Staatsaufgabe wahrgenommen, 
wenn die Besorgung durch die als Organe der 
staatlichen Verwaltung bestellte Personen oder 
durch die Gerichtsbarkeit erfolgt. Unklar bleibt 
in der wiedergegebenen Passage aber, unter 
welcher Voraussetzung eine von Privaten 
besorgte Angelegenheit als „Staatsaufgabe“ zu 
qualifizieren sein sollte. (Dies zeigt einmal mehr 
die Bedeutung der Forderung, immer und 
immer die Fragen zu stellen: Wie meinst du 
etwas? Was ist der Sinn deiner Rede?) 
 
Im Folgenden sei versucht die Frage zu klären, 
unter welchen Voraussetzungen kann gesagt 
werden, etwas sei eine Staatsaufgabe. 
 
b.) Die Klärung des Begriffs „Staat“ als 

Voraussetzung der Klärung des Begriffs 
„Staatsaufgabe.“ 

 
Die Frage nach der Klärung dessen, was unter 
dem Wort „Staat“ sinnvollerweise verstanden 
werden kann, ist bekanntlich ein zentrales 
Thema der Staatslehre. Die im deutschen 
Sprachraum und darüber hinaus weithin übliche 
der Bestimmung des Phänomens Staat nach den 
drei Elemente „Staatsgebiet“, „Staatsvolk“ und 
„Staatshoheit“18 übersieht, dass dabei der Inhalt 
dessen, was den Begriff Staat ausmacht, als 
bekannt vorausgesetzt wird. 
 
Intensiv mit dem Begriff „Staat“ hat sich auch 
die Wiener Rechtstheoretische Schule befasst. 
Von Hans Kelsen ist der Begriff Staat mit jenem 
einer Rechtsordnung gleich gesetzt worden.19 
Dieser Staatsbegriff ist zwar geeignet gewesen, 
manches in der Vergangenheit im Zusammen-
hang mit dem Phänomen Staat entwickelte, 
ideologische Beiwerk als solches erkennbar zu 
machen, erweist sich aber als zu eng. Er kann 
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den Staat als normatives Phänomen beschrei-
ben, aber auch nur als das. Daher ist eine Kritik 
dieses Staatsbegriffs als „reduktionistisch“ nicht 
unberechtigt. Dies deshalb, weil dieser Begriff 
des Staates es nicht erlaubt, das spezifisch 
„staatliche“ an solchen Tätigkeiten zu erkennen, 
die nicht in der Schaffung oder inhaltlichen 
Konkretisierung von Rechtsakten bestehen und 
deren Inhalte sich nicht von den Inhalten 
solcher Akte unterscheidet, die von „nicht 
staatlichen“ Rechtssubjekten gesetzt werden. 
  
Bemerkenswerterweise hat ein anderer Ange-
höriger der Wiener Schule der Rechtstheorie, auf 
Grund einer umfassenden Analyse des Phäno-
mens Staat und der Versuche, dessen Wesen zu 
bestimmen, eine auf den ersten Blick wahr-
scheinlich verblüffende, letztlich aber überzeu-
gende Lösung gefunden. Nach Adolf Merkl ist 
Staat „ein aus einem zentralen, aus rechtlich geregelten 
Einnahmsquellen gespeisten Fonds in Funktion 
gehaltener Organkomplex“. 20 
 
Merkl ist sich dessen bewusst, dass diese 
Charakterisierung des Staates als „Kosten-
deckungsverband“ allen traditionellen Vorstel-
lungen widerspricht. Er legt jedoch dar, dass 
jeder Versuch, das Wesen des Staates durch die 
Inhalte der von ihm erfüllten Funktionen zu 
bestimmen, scheitern muss. Merkl weist darauf 
hin, dass zwar bestimmte Rechtsfunktionen, wie 
Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung 
typischer Weise Staatsfunktionen sind, dass diese 
aber nur durch ihre spezifische Form als Staats-
funktionen charakterisiert werden können, jedoch 
nicht durch ihren Inhalt. Er betont zudem, dass 
es, abgesehen von der Eheschließung oder der 
Testamentserrichtung keine Rechtsfunktion gibt, 
die nicht bei unverändertem Inhalt auch Staats-
funktion sein könnte (und tatsächlich als solche 
wahrgenommen worden ist.) Sohin stellt er die 
Frage nach einem spezifischen Kriterium zur 
Unterscheidung zwischen „staatlichen“ und 
„nichtstaatlichen“ Tätigkeiten. Er kommt zu 
dem Ergebnis, dass eine Unterscheidung des 
Phänomens „Staat“ von anderen, Rechtsfunktio-
nen ausübenden, Subjekten letztlich nur dadurch 
möglich ist, dass jeweils in Betracht gezogen wird, 
auf welche Weise die zur Erfüllung der Funktio-
nen erforderlichen Mittel aufgebracht werden. 
Merkl unterstreicht, dass es dabei um jene Mittel 
geht, die zur Erbringung der jeweiligen Leistungen 
erforderlich sind und zwar unabhängig davon, 
ob derjenige, der die Leistung erbringt, für diese 
Leistungserbringung entlohnt wird oder nicht. 
In diesem Zusammenhang verweist er auf das 
Beispiel des Wählers, der seine Stimme abgibt 
und dadurch als Staatsorgan handelt: Die für 
Vorbereitung, Durchführung und Auswirkung 
der Wahl erforderlichen Mittel, also die Mittel, 
die notwendig sind, damit die spezifische Organ-
funktion des Wählers überhaupt ausgeübt werden 
kann, stammen aus Steuereinnahmen. 
 

c.)  Der Begriff „Staatsaufgabe“  
 
Wenn aber der Begriff des Staates in der 
dargelegten Weise bestimmt wird, kann auch der 
Begriff der „Staatsaufgabe“ nur nach formalen 
Kriterien bestimmt werden. „Staatsaufgabe“ ist 
demnach jede Aufgabe, die vom Menschen 
besorgt wird, die die Mittel für die Besorgung 
ihrer Aufgaben aus folgenden Quellen erhalten: 
Abgaben, Darlehen oder Anleihen, die aus 
Steuermittel getilgt werden, Ertrag von Unter-
nehmen, deren Risiko letztlich der Steuerzahler 
trägt. Der konkrete Inhalt von Staatsaufgaben ist 
stets Ergebnis einer politischen Entscheidung. 
Die historische Erfahrung zeigt, dass alles bis 
auf, die von Merkl genannten personenrecht-
lichen Rechtsakte, Staatsaufgabe sein kann. Die 
Erfahrung zeigt aber auch, dass abgesehen von 
der allgemeinen Ermächtigung zur Rechts-
erzeugung, nichts Staatsaufgabe sein muss. 
 
Trotz der Unmöglichkeit, das Wesen des Begriffs 
„Staatsaufgabe“ inhaltlich zu bestimmen, ist eine 
rationale Diskussion darüber, was Staatsaufgabe 
sein soll, möglich. Freilich kann diese nicht 
allgemein, sondern nur im Hinblick auf eine 
konkrete staatliche Ordnung geführt werden.  
 
Für eine solche Diskussion kommen folgende, 
aus dem Begriff der Staatsaufgabe abzuleitende, 
Kriterien in Betracht: 
 
o Vom Staat soll als seine Aufgabe eine Ange-

legenheit besorgt werden, die politisch als so 
wesentlich qualifiziert wird, dass für ihre 
Besorgung der Einsatz von „öffentlichen“ 
Mitteln als geboten erscheint.  

 
o Staatsaufgabe soll sein, aber auch nur sein, was 

in befriedigender Weise und mit befriedigen-
den Ergebnissen nur ohne das Wirksam-
werden von Marktgesetzen besorgt werden 
kann. Die Entscheidung darüber, was eine 
befriedigende Besorgung und was befriedi-
gende Ergebnisse sind, ist eine politische. 

 
Nicht aus dem Begriff der Staatsaufgabe aber 
aus der Tradition mittel- und westeuropäischer 
Staatlichkeit kann ein weiteres Kriterium ge-
wonnen werden: 
 
o Staatsaufgaben sollen jene Angelegenheiten 

sein, die – nach den innerhalb einer konkreten 
politischen Ordnung akzeptierten Wertent-
scheidungen – möglichst unparteiisch, unter 
gleichmäßiger Wahrung der Rechte aller 
Betroffenen besorgt werden sollen. 
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2.  Welche Reglungen einer Verfassung 
sind im Hinblick auf Staatsaufgaben 
sinnvoll? 

 
Wie ausgeführt, ist die Bestimmung dessen, was 
als „Staatsaufgabe“ wahrgenommen werden soll, 
Inhalt einer politischen Entscheidung. Es ist zu 
fragen, ob es sinnvoll sein kann, jene Gegen-
standsbereiche in der Verfassung anzuführen, 
die auf Grund einer Einigung aller maßgeblichen 
Kräfte jedenfalls als vom Staat wahrzunehmende 
Aufgaben gelten können. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die Verfassung die Funktion 
haben soll, Machtchancen zuzuweisen oder zu 
begrenzen. Wenn aber die Funktion der Ver-
fassung sich nicht Deklaration von Worten 
erschöpfen soll, was sollte eine Nennung von 
„Staatsaufgaben“ bewirken? 
 
Dazu folgende Überlegung: Es gibt in Öster-
reich Gegenstandsbereiche, hinsichtlich derer es 
einen breiten Konsens darüber gibt, dass für 
ihre Besorgung grundsätzlich öffentliche Mittel 
eingesetzt werden sollen, dass also die betreffen-
den Angelegenheiten Staatsaufgaben sind. Was 
sollte eine Erwähnung derartiger Angelegen-
heiten in der Bundesverfassung bewirken? Die 
Erwartung, sie könnte insbesondere garantieren, 
dass in Zeiten knapper Budgetmittel, die zur 
Besorgung dieser Aufgaben zur Verfügung 
gestellten Mittel nicht gekürzt werden, ist wohl 
unrealistisch. Die Nennung einer Staatsaufgabe 
in der Verfassung könnte auch nicht bewirken, 
dass dann, wenn es sich als erforderlich erweist, 
aus dem Budget für bestimmte Gegenstands-
bereiche in höherem Maße Mittel zur Verfügung 
zu stellen, als bisher, keine „Umschichtung“ von 
Budgetmitteln erfolgen darf. Zudem ist zu 
fragen, ob die Nennung einer „Staatsaufgabe“ 
im B-VG irgendeine Wirkung dahingehend 
haben sollte, dass für Angelegenheiten, die in 
der Verfassung nicht genannt sind, Budgetmittel 
nicht verwendet werden dürften? 
 
Sinnvoll sind hingegen verfassungsrechtliche 
Regelungen, die darauf abzielen, einen „spar-
samen“ Einsatz von Budgetmitteln für die 
Besorgung von „Staatsaufgaben“ zu gewähr-
leisten. D.h. Regelungen in der Verfassung sind 
im Hinblick auf Staatsaufgaben sinnvoll, als es 
um die Festlegung von Rahmenbedingungen für 
die Wahrnehmung solcher Aufgaben geht. 
Freilich müssen derartige Regelungen mehr 
enthalten, als die Postulierung eines „Effizienz-
prinzips“. Die Erfahrung lehrt, dass Regelungen 
über die Organisation und das Prozedere der 
Besorgung von Aufgaben am ehesten geeignet 
sind, eine sinnvolle Mittelverwendung zu 
behindern oder zu fördern.  
 
 

3.  Versuch einer Schlussfolgerung 
 
Bezogen auf die Gegebenheiten in Österreich 
und auf die hierzulande geführte Diskussion über 
Staatsaufgaben, kann auf der Grundlage des 
bisher Dargelegten gesagt werden, Verfassungs-
rechtliche Regelungen in Bezug auf die Be-
sorgung von Staatsaufgaben sind nur dann sinn-
voll, wenn sie Folgendes zum Gegenstand haben:  
 
a.)  Normierung einer Verpflichtung, jene 

Organisationsform zu wählen, die die 
sparsamste Besorgung von Aufgaben 
gewährleistet 

 
Wie oben wiedergeben, ist im Konvent die 
Ansicht vertreten worden, Staatsaufgaben müssten 
nicht notwendigerweise von „staatlichen 
Organen“ besorgt werden. Wenn damit gemeint 
ist, dass eine Angelegenheit auch dann Staats-
aufgabe bleibt, wenn sie durch Rechtsträger 
erfolgt, die in Rechtsformen des Unternehmens-
rechtes organisiert sind, die aber nicht dem 
Marktgesetzen unterliegen, deren Personal – und 
Sachaufwand aus Steuermitteln gedeckt wird 
und deren Risiko letztlich vom Steuerzahler 
getragen wird oder deren Darlehen aus Steuer-
mitteln bezahlt werden, ist dagegen nichts einzu-
wenden. In diesem Fall ist aber jeweils die Frage 
zu stellen, ob eine in dieser Form erfolgende 
Besorgung von Staatsaufgaben tatsächlich weniger 
Mittel erfordert als eine Besorgung durch Organe, 
die formell Teile der staatlichen Verwaltung sind.  
 
Aus den einschlägigen Berichten des 
Rechnungshofs lässt sich entnehmen, dass 
derartiges typischer Weise nicht der Fall ist. 
Dagegen könnte in der Verfassung eine 
Vorkehrung getroffen werden: Es könnte als 
Bedingung für die rechtliche Zulässigkeit der 
Einrichtung derartiger Rechtsträger das 
Erfordernis normiert werden, nachzuweisen, 
dass die Besorgung durch einen „ausgegliederten 
Rechtsträger“ weniger Ressourcen erfordert, als 
die Besorgung im Rahmen der staatlichen 
Verwaltungsorganisation. Es müssten auch 
Vorkehrungen getroffen werden, dass die 
Überprüfung der Richtigkeit eines solchen 
Nachweises gewährleistet ist. 
 
Dagegen könnte der Einwand erhoben werden, 
dass ein solches Nachweisverfahren sehr auf-
wändig und kostenintensiv wäre. Dies trifft zu. 
Aber die Verpflichtung, ein solches Verfahren 
als Voraussetzung für die rechtliche Wirksam-
keit einer Ausgliederung durchzuführen, könnte 
bewirken, dass Ausgliederungen nicht aus 
Opportunitätserwägungen oder noch weniger zu 
rechtfertigenden Motiven erfolgen. Verfahrens-
regeln zwingen bekanntlich zur Sorgfalt. 
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b.)  Schaffung einklagbarer verfassungs-
rechtlicher Regelungen über den Auf-
bau und die Organisation der 
Verwaltung  

 
Die Erfahrung lehrt, dass die Besorgung von 
Staatsaufgaben immer dann „teuer“ wird, wenn 
beim tatsächlichen Vorgang, der der Besorgung 
dieser Aufgaben dienen soll, Aspekte eine 
wesentliche Rolle spielen, die an sich nichts mit 
der Aufgabe zu tun haben.21 Dabei ist insbeson-
dere an Organisationsentscheidungen zu denken, 
die nicht aus sachgerechten Motiven erfolgen. 
Als Beispiele dafür sind Entscheidungen zu 
nennen, deren Sinn es ist, die Zahl der einge-
setzten Personen zu erhöhen oder Entscheidun-
gen, die darauf abzielen, bestimmte Personen, 
etwa durch Schaffung neuer Organisations-
einheiten, zu versorgen. 
 
Aus diesem Grund wären in der Verfassung Vor-
kehrungen dagegen zu treffen, dass Organisations- 
und Personalentscheidungen unschwer aus 
machtpolitischen Opportunitätserwägungen er-
folgen können. Die Erfahrung lehrt, dass die im 
Vergleich mit Zentralstellen des Bundes grund-
sätzlich höhere Effizienz der Aufgabenbesor-
gung in den Ämtern der Landesregierungen 
darauf zurückzuführen ist, dass es spezifische 
verfassungsrechtliche Vorgaben über die Orga-
nisation der Ämter der Landesregierungen gibt. 
Auf Bundesebene fehlen vergleichbare Regelun-
gen. (In Vorwürfen zur Bundesverfassung war 

demgegenüber für Bundesministerien, eine 
ähnliche Organisationsstruktur vorgesehen, wie 
für Ämter der Landesregierung.) Und es ist 
gewiss kein Zufall, dass die EU-Kommission 
jüngst sehr genaue „Regeln für die Zusammen-
setzung der Kabinette der Kommissions-
mitglieder und die Sprecher“ geschaffen hat22. 
Deren Sinn ist es, Entscheidungen, die aus 
Opportunitätserwägungen und zu Versorgungs-
zwecken getroffen werden, zu behindern. 
 
In diesem Fall wären Regeln in Verfassungsform 
geboten, denn die Erfahrung aus den Ländern 
lehrt, dass nur der Verfassungsrang der Regeln 
über die Ämter der Landesregierungen einfach-
gesetzliche Regelungen verhindert hat, die auf 
eine Zerstörung der Qualität der Landesverwal-
tungen hinausgelaufen wäre und parteipolitisch 
motivierte Willkürakte erleichtert hätte. Dass 
Derartiges beträchtliche Kostenfolgen nach sich 
gezogen hätte, versteht sich. 
 
Freilich – und auch dies lehrt die Erfahrung –
eine Reglung in der Verfassung, die nicht durch 
eine Beschwerdemöglichkeit garantiert ist, hat 
sehr begrenzte Wirkung. Daher wäre es ange-
zeigt, den Bürgern einen Rechtsanspruch auf die 
Einhaltung von Organisationsregeln einzuräumen. 
Weshalb sollte „Recht auf den gesetzlichen 
Richter“, das ja als Grundrecht nur gegenüber 
der Verwaltung wirkt, nicht auch einen An-
spruch auf Einhaltung von Regeln über Organisa-
tion und Bestellung von Organwaltern vermitteln?
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1  Die folgenden Hinweise auf die Materialien des Konvents beziehen sich auf den Bericht des Konvents. Dieser  ist 
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